
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 9. November 2010 

 

 Nr. 2010/2019   

Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder, v.d. Elisabeth Roggli, 3150 

Schwarzenburg: Beitrag aus dem Lotteriefonds an die Elterntagung 2010 

  

1. Erwägungen 

Die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder, v.d. Elisabeth Roggli, Schwarzen-

burg, ersucht um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds an die Elterntagung 2010, welche am 

30./31. Oktober 2010 in Fiesch VS stattfand. An diesem Wochenende wird den hörgeschädigten 

Kindern und ihren hörenden Geschwistern ein abwechslungsreiches Kinderprogramm geboten. Die El-

tern erhalten in dieser Zeit die Möglichkeit Vorträge zu besuchen, an Workshops teilzunehmen, sich 

untereinander auszutauschen und Kontakte zu pflegen. Für diese Tagung sind bei einer Teilnahme 

von 200 Personen Kosten von ca. 344.-- pro Person budgetiert. Aus dem Kanton Solothurn wer-

den 6 Personen teilnehmen. 

2. Beschluss 

2.1 Der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder, v.d. Elisabeth Roggli, 

Schwarzenburg, ist ein Beitrag von Fr. 250.-- pro Teilnehmer aus dem Kanton Solothurn 

(total Fr. 1’500.--) aus dem Lotteriefonds zugesprochen.  

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 

erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, dass 

es sich um ein Engagement des Lotteriefonds des Kantons Solothurn handelt. 

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Vorlage einer 

Schlussabrechnung sowie einer Liste der Teilnehmer aus dem Kanton Solothurn zulasten 

des Konts 233003 “Lotteriefonds” anzuweisen. 
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Abteilung Lotterie- und Sportfonds, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn (3) 
dv/SchweizVer_hörgesch_Kinder.doc 

Gesundheitsamt, Dr. Christian Lanz 

Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder, Elisabeth Roggli,  

3150 Schwarzenburg 
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